
Satzung zur Änderung der Beitragsordnung (Satzung) der Studierendenschaft der 
Universität zu Lübeck 

vom 12. Mai 2011 
 

Tag der Bekanntmachung im NBl. MWV Schl.-H., S. 51 

Tag der Bekanntmachung auf der Homepage der UL: 12.05.2011 
 
 

Aufgrund des § 74 Abs. 2 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 2007 
S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 34, 
ber. GVOBl. Schl.- H. S.67), wird nach Beschlussfassung des Studierendenparlamentes der Universi-
tät zu Lübeck vom 11. Mai 2011 und mit Genehmigung des Präsidiums vom 11. Mai 2011 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Beitragsordnung (Satzung) der Studierendenschaft der Universität zu Lübeck vom 18. Dezem-
ber 2007 (NBl. MWV Schl.-H. 2007, S. 115), zuletzt geändert durch Satzung vom 27. Mai 2010 (NBl. 
NBl. MWV Schl.-H., S.40), wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 2 Abs. 1 S. 1 wird „für das Wintersemester 2010/2011“ ersetzt durch „pro Semester“. 
2. Abs. 2 wird gestrichen. 
3. § 3 Abs. 7 wird ersetzt durch: Der Semesterbeitrag kann bei Nachweis über das Vorliegen 

eines besonderen Härtefalls erstattet werden, sofern dies bis zum Ende des ersten Semes-
termonats, April oder Oktober, schriftlich beantragt wird. Über einen solchen Fall entschei-
det das Studierendenparlament mit einfacher Mehrheit. 
  

 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; sie gilt erstmals für das Winter-
semester 2011/12. 
 
Lübeck, den 12. Mai 2011 
 
 
gez. Christoph Leschczyk 

Präsident des Studierendenparlamentes 
der Universität zu Lübeck 


